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 Veröffentlicht am 27.04.1992

Norm

DSt 1990 §1 Abs1 C3

Rechtssatz

Es kann keinesfalls genügen, daß der bestellte Verfahrenshelfer lediglich um die Besorgung des Strafaktes bemüht ist,

ohne die vertretene Partei zu kontaktieren. Gerade der in Untersuchungshaft einsitzende Klient hat ein Anrecht

darauf, daß sich der für ihn bestellte Verteidiger mit ihm persönlich in Verbindung setzt. Es ist davon auszugehen, daß

sich die Aufgabe des Verteidigers nicht nur auf die Ergreifung der geeigneten Rechtsbehelfe zur Aufhebung der

Untersuchungshaft beschränkt, sondern darüberhinaus in jede Richtung erfolgt, welche einer Verbesserung der

Situation des Strafbeschuldigten dient.
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